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Regeste

Einreiseverbot

Erwägungen

E. 1.1
Vom SEM erlassene Einreiseverbote sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht
anfechtbar (Art. 31 ff. VGG i.V.m. Art. 5 VwVG).

E. 1.2
Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem
Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes
bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs.
1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 50
und 52 VwVG). Über sie entscheidet das Bundesverwaltungsgericht endgültig (Art. 83 Bst.
c Ziff. 1 BGG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und - soweit nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt
werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Bundesrecht von
Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der Begehren
nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten
Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage zum
Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. BVGE 2014/1 E. 2 m. H.).

E. 3
Das SEM kann Einreiseverbote gegen ausländische Personen erlassen, die gegen die
öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder
diese gefährden (Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG). Die öffentliche Sicherheit und Ordnung bildet
den Oberbegriff für die Gesamtheit der polizeilichen Schutzgüter; sie umfasst u.a. die
Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung und der Rechtsgüter Einzelner. Ein
Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn
gesetzliche Vorschriften missachtet werden (Art. 80 Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24.
Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]).



E. 4
Die Vorinstanz hat ihre Verfügung damit begründet, dass der Beschwerdeführer ohne die
dazu erforderliche Bewilligung in der Schweiz erwerbstätig gewesen sei. Das in diesem
Zusammenhang durchgeführte Strafverfahren wurde mit Verfügung vom 24. Februar 2016
eingestellt. Im Administrativverfahren besteht keine direkte Bindung an die Beurteilung der
Straf(verfolgungs-)behörden, da ausdrücklich eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung zu beurteilen ist (vgl. Urteil des BVGer C-5190/2014 vom 25. September
2015 E. 5.3.1). Angesichts der ausführlich und überzeugend begründeten
Einstellungsverfügung (insb. Ziff. 5) gibt es im vorliegenden Fall keine zureichenden
Anhaltpunkte für eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

E. 5
Aus vorstehender Erwägung ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht
verletzt (vgl. Art. 49 Bst. a VwVG). Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die
angefochtene Verfügung aufzuheben.

E. 6
Bei diesem Verfahrensausgang sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 2
VwVG). Dem Beschwerdeführer ist für die ihm im Verfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht erwachsenen notwendigen Kosten eine Parteientschädigung
zuzusprechen, die gemäss der von ihm mit der Replik eingereichten Honorarnote auf CHF
2'552.-, Mehrwertsteuerzuschlag inbegriffen, festzusetzen ist (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG,
Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
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